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Um den Einsatzkräften opti-
malen Schutz zu bieten, hat 
die Stadt Fulda mehr als 150 
Feuerschutzanzüge neu ange-
schafft. Beim offiziellen Ter-
min vor dem Stadtschloss 
übergab ein Vertreter der Her-
stellerfirma S-Guard symbo-
lisch eine der Garnituren an 
OB Dr. Heiko Wingenfeld. Die-
ser bedankte sich herzlich bei 
den Kameraden für ihren un-
ermüdlichen Einsatz und freu-
te sich, dass die politischen 
Gremien mit dem Kauf einen 
Beitrag für die Sicherheit der 
Kameraden leisten könnten. 
Ausgerüstet wurden zunächst 
die hauptamtlichen Kräfte so-
wie die Atemschutzgeräteträ-
ger der Stadtteilfeuerwehren 
Fulda-Mitte, Fulda-Nord, 
Bronnzell und Kämmerzell. Es 
folgen Edelzell und Kohlhaus, 
die restlichen Schutzanzüge 
werden innerhalb der nächs-
ten drei Jahre erneuert. / Foto: 
Feuerwehr Fulda/S-Guard

150 neue 
Schutzanzüge

§ 9
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 76 Abs. 1 Nr. 20 HBO handelt, wer
1. entgegen § 3 Abs. 1 bauliche und sonstige Anlagen, bei denen

ein Zu- oder Abgangsverkehr zu erwarten ist, errichtet, ohne
Stellplätze oder Abstellplätze in ausreichender Zahl und Grö-
ße sowie in geeigneter Beschaffenheit hergestellt bzw. finanzi-
ell abgelöst zu haben,

2. entgegen § 3 Abs. 2 Änderungen oder Nutzungsänderungen von
baulichen oder sonstigen Anlagen vornimmt, ohne den hier-
durch ausgelösten Mehrbedarf an geeigneten Stellplätzen oder
Abstellplätze in ausreichender Zahl und Größe sowie in geeig-
neter Beschaffenheit hergestellt bzw. finanziell abgelöst zu ha-
ben,

3. Stellplätze und Abstellplätze nicht gemäß den Bestimmungen
zur Beschaffenheit und Gestaltung nach § 6 Abs. 2 bis 11 bzw.
§ 4 Abs. 2 gestaltet, unterhält oder nutzt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
15.000 EUR geahndet werden.

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1
OWiG ist der Magistrat der Stadt Fulda.

§ 10
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01. Juli 2018 in Kraft.
(2) Abweichende bauordnungsrechtliche Festsetzungen in Bebauungs-

plänen bleiben unberührt und genießen Vorrang.
Fulda, 14.05.2018 Der Magistrat der Stadt Fulda

gez. Dr. Heiko W i n g e n f e l d
Oberbürgermeister

Hinweis auf öffentliche Ausschreibung gemäß VOL/A § 3
Der Magistrat der Stadt Fulda, Vergabestelle, Palais Altenstein, Zimmer B 211,
Schlossstraße 4 – 6, 36037 Fulda, Telefon (0661) 102-1115, Telefax (0661)
102-2117 schreibt die Lieferung eines Fahrzeugaufbaues für ein TSF-W für
die Feuerwehr Fulda, Stadtteil Lüdermünd aus. Der vollständige Text wird
in der HAD mit der Referenznummer 1967/500 veröffentlicht.

Hinweis auf öffentliche Ausschreibung gemäß VOB/A § 3
Der Magistrat der Stadt Fulda, Vergabestelle, Palais Altenstein, Zimmer B 211,
Schlossstraße 4 – 6, 36037 Fulda, Telefon (0661) 102-1115, Telefax (0661)
102-2117 schreibt Bodenbelagsarbeiten in der Domschule in Fulda aus.
Der vollständige Text wird in der HAD mit der Referenznummer 1967/501
veröffentlicht.

Die Stellplatzsatzung liegt in der Zeit vom 22.05.–05.06.2018 zur
allgemeinen Einsichtnahme beim Magistrat der Stadt Fulda, Stadtschloss,
Schlossstraße 1, Bürgerbüro aus und kann zu folgenden Zeiten eingesehen
werden :
Montag, Dienstag, Donnerstag, und Freitag von 8:00–18:00 Uhr,
Mittwoch von 8:00–12:00 Uhr,
und Samstag von 9:00–12:00 Uhr,
sofern nicht auf die genannten Tage ein gesetzlicher Feiertag fällt.


